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©oll urtfec ©efepgeber nun an bte Söfung heran»
treten, alles prüfen unb baS Befte behalten, fo finbet
er im SluSlanbe ältere unb neuere ®erfuct)e, beren @r=

gebnis aber nicpt befriebigt. ®ie ©runb^üge ber preujji»
fcpen (1791), amerifanifchen (feit 1791) unb franjöfifcben
©efepgebung (1798), fowie beS fBürgerlichen ©efepbucheS
für baS beutfcpe fReiä) werben ffiggiect unb bie äRängel
beleuchtet, naeldfje in $u!unft üetmieben werben fallen.
®er Referent ift grunbfä^Iid^er ©egner ber neueren
fßorfebläge, welche einer baupolizeilichen 93eöotmunbung
beS IBauwefenS rufen; er üerwirft and) bie Söfung
mittelft eines @£e£utionSpriüilegS als ungenügenb. iRur
ein binglidjeS fRe<ht am SBerfe haftet trop ißeräufierung
an ber burd) ben gleih beS 33auhanbwerïerS entftanbenen
©adje; unb ein folcheS wirtt über bertragliche fBanbe

hinaus gegen jeben dritten, trop gwifctjenperfonen unb
(Strohmänner. ®er fd^meigerifd^e SSorentwurf üerftopft
aber noch eine anbere Süde: er gibt ben föauhanb»
Werfern bas fRecht, altern ^ppothefargläubigern, bie
auf ©efapr ber §anbwerfer baS SBert überlaftet hatten,
baS (SrgebniS i|reS gemeinfthäblichen Verhaltens bei
ber fßfanböerwertung abzunehmen; biefe ftlage gleist
bem @i beS ÄolutnbuS. ®er fReferent fteht grunbfäplich
auf bem Voben beS SntwurfS, mit ben hienadt) erficht»
liehen gufäpen, ^on pgng,, gn,ei fagfjiid^ IReueS enthalten,
ttämlidh: erftenS bte (Einführung einer einzigen §ppotl)e£
für alle Vauhattbwerîer, welche ihre gorberungen ein»

tragen laffen ; zweitens bie Veftimmung, bah &aS gefep»
liehe fßfanbreept zwingettbeS fRedR fein folle zum @d)up
ber roal)ren Vertragsfreiheit gegen baS fogen. „fRecht
beS ©tärfern", meliheS ft'arl Subwig bon §aller z"
begrünben tterfucht hatte. ®ie übrigen SlbänberungS»
üorfdhläge finö lebiglicp rebattioneKer fRatur.

fterr fReferent ïomtnt zu ben nachfolgenben Anträgen,
melthe auch üom leitenben SluSfchuff unb ßentralborftanb
gutgeheißen morben finb unb nun ber ®elegiertenber=
fammlung zur Annahme empfohlen werben:

Sie 3totyïcërerfnmmluttQ beS 8rf)tueijecifd)ctt «eiuerbeuetetub itt
iöafel, 9. 3uni 1901, nadj iflntiörung ber Referate unb nad) getttau
toter $i«tu(fion,

in S8etrad)tung:
Sap ber gtoccf bc8 Vereins erpcifdjt, bei ber 9lu8arbeitung be8

f^htetäertfepen 6ibilgefepbud)e8 bie berechtigten gntcreffen beS @e=

luerbeftanbeS im attgenuinen unb einjelner ©ruppen im befonberen

jtt mafjren ;
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Sind das beste Heiratsgnt.

Protokoll
der

Ordentl. Jahresversammlung

des

Schweiz. Gewerbevereins

Sonntag den 9. Juni 1901
im Turnsaal des Realschulhanses an der Rittergasse in Basel.

(Fortsetzung.)

Soll unser Gesetzgeber nun an die Lösung heran-
treten, alles prüfen und das beste behalten, so findet
er im Auslande ältere und neuere Versuche, deren Er-
gebnis aber nicht befriedigt. Die Grundzüge der preußi-
schen (1791), amerikanischen (seit 1791) und französischen
Gesetzgebung (1798), sowie des Bürgerlichen Gesetzbuches

für das deutsche Reich werde» skizziert und die Mängel
beleuchtet, welche in Zukunft vermieden werden sollen.
Der Referent ist grundsätzlicher Gegner der neueren
Vorschläge, welche einer baupolizeilichen Bevormundung
des Bauwesens rufen; er verwirft auch die Lösung
mittelst eines Exekutionsprivilegs als ungenügend. Nur
ein dingliches Recht am Werke haftet trotz Veräußerung
an der durch den Fleiß des Bauhandwerkers entstandenen
Sache; und ein solches wirkt über vertragliche Bande

hinaus gegen jeden Dritten, trotz Zwischenpersonen und
Strohmänner. Der schweizerische Vorentwurf verstopft
aber noch eine andere Lücke: er gibt den Bauhand-
werkern das Recht, ältern Hypothekargläubigern, die
aus Gefahr der Handwerker das Werk überlastet hatten,
das Ergebnis ihres gemeinschädlichen Verhaltens bei
der Pfandverwertung abzunehmen; diese Klage gleicht
dem Ei des Kolumbus. Der Referent steht grundsätzlich
auf dem Boden des Entwurfs, mit den hienach erficht-
lichen Zusätzen, von denen zwei sachlich Neues enthalten,
nämlich: erstens die Einführung einer einzigen Hypothek
für alle Bauhandwerker, welche ihre Forderungen ein-
tragen lassen; zweitens die Bestimmung, daß das gesetz-

liche Pfandrecht zwingendes Recht sein solle zum Schutz
der wahren Vertragsfreiheit gegen das sogen. „Recht
des Stärkern", welches Karl Ludwig von Haller zu
begründen versucht hatte. Die übrigen Abänderungs-
Vorschläge sind lediglich redaktioneller Natur.

Herr Referent kommt zu den nachfolgenden Anträgen,
welche auch vom leitenden Ausschuß und Centralvorstand
gutgeheißen worden sind und nun der Delegiertenver-
sammlung zur Annahme empfohlen werden:

Die Jahresversammlung des Schweizerischen Gewerbevereins in
Basel, 9. Juni 1901, nach Anhörung der Referate und nach gewal-
tcter Diskussion,

in Betrachtung:
Daß der Zweck des Vereins erheischt, bei der Ausarbeitung des

schweizerischen Civilgesetzbnchcs die berechtigten Interessen des Gc-
wcrbestandes im allgemeinen und einzelner Gruppen im besonderen
zu wahren;
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bafj bie fcbweiserildjen BaubanbWerfer — über 100,000 @r*
toerbenbe unb ca. 300,000 ©rnäbrte — sur ©tcheruug ihrer ©piftens
eine» wirffamen, gefefclidjen ©cf)u(je8 bringenb bebürfen;

baü ber ©ntrourf ju einem fcbweiser. ©iuilgefehbud) in Art. 822
bi» 825 ba» Bebürfni» eine« folgen ©djube» grunbfäplid) anerlennt
unb eine ßöfuug aufftedt;

bafj aber ba« ®epartement in feiner Borbemerfung sum ©nl=
ttntrf Born 15. AoBember 1900 bie Beruf«£reife befonber» nufgeforbert
bat, iljre 2Bünfcbe, Anregungen ober Anträge sur SSerbefferung ober
©rgän3itng be» ©ntwurfc« einstreichen, inbem biebon eine görberung
be« BSerfe» ju erwarten fei,

bef d) tiefet:
1. ®em fcbtoeijerifcben 3uftij= unb ifloliseibcbavtement mirb bie

Aufnahme ber Art. 822—825 in ben Borentmurf berbantt.
2. ®er ©emerbeBerein erflärt fid) grunbfäplid) mit ber Borgefebenen

Sbfung einBerftanben, jebod) unter Borbebalt ber nadigenannten
Blobififationen.

3. ®er ©etnerbeberein unterbreitet bent (Mtisbepartement nadp
ftebenbe Abänberung»Bovfd)läge, mit bem höflichen ©rfudjen,
biefelben in ©cmägttng 31t sieben :

Sept be» Borentwurfg.

Art. 823 : ®er Anfpruch auf
ein gcfefjlidje» ©rttnbftfanb beftebt :

gür ben Sfaufprei» an bem
bertauften ©runbftiicf,

gür bie gorberung ber 2Jlit=
erben unb ©emeinber au» ber

Leitung an ben ©runbftiicfen, bie
ber ©emeinfdjaft geborten.

fffur bie gorberungen ber
§anDwerfer unb Unternehmer, bie
31t Bauten ober anbern SBerfen
auf einem ©runbftücfe Alaterial
ober Arbeit geliefert haben, an
biefem ©runbftücfe, toobei bie
fyorberung be» Unternehmer» bie
Bon biefem bezahlten gorberungen
ber §anbmerter mitumfafjt.

®ie ©intragung mujs fpäteften«
brei 3710 n a te nach ber Lleber=

tragung be« ©igentum» au« bem
Stauf ober ber Leitung ober nad)
ber Bollenbung be» 333erfeö
erfolgen.

Abän&ecungbantrngt be» ©e=
werbebereing.

„$ür bie $orberungen ber

„§anbWerfer unb Unternehmer
„in«gefamt."

Art. 824. ©elangen mehrere
gefeblid)e®runbpfänber ber föanb»
werter unb Unternehmer sur ©ins
tragung, fo haben fie, aud) wenn
fie Berfchiebenen ®atum» finb,
unter einanber ben gleichen An=
fpruch auf Befriebtgung au» bem

Bfanbe.

Stemmen bie fyorberungen bei
ber fßfanbBerWertung 31t Berluft,
fo ift biefer au» bem BermcttiingS=
anteil ber Borgebenben Bfanb'
gläubiger infowett 3U erjehen,

„®ie ©intragung fattn Bom

„Bertragtfabfd)lufi hinweg unb
„muff fpäteften» 4 ÜJlonate nad)
„ber Uebertragung be» ©igentunt»
„an» bem Stauf ober ber grilling
„ober nach ber Ablieferung be»

„Sßerte» erfolgen.
„3eber Beliebt Bor Ablauf

„ber ©intragungäfrift auf bie ben

„fjanbwerfem unb Unternehmern
„nach Art. 822—825 3itftehenben
„dtechte ift nichtig."

Art. 824. ®a» ©runbpfanb
ber gianbmerfer unb Unternehmer
in«gefamt enlfteht burch bie @in=

tragung ber erften Baufotberung ;
ber Slachtrag weiterer Bauforbc*
rungen bewirft ben Anfchlufj an
biefe» ©runbpfanb; auch haben
alle eingetragenen gorbernngen
ber §anbmerfer unb Unternehmer
unter einanber gleichen Anfprud)
auf Befriebigung au» bemifffanbe.

Art. 925 „(Sine Iteberlaftung
„auf ©efahr ber ganbwerfer unb
„Uuterneljnter liegt namentlich öor :

„Bknn ein ©runbftücf burch
„ein uorgchenbe« ©runbpfanb mit
„iltüc!fid)t auf bie au» bem SBerfe

„31t erwartenbe SBertfteigerung
„über feinen bei Beginn be« SBerfc»

„Borhanbenen SBert belaftet Wor*
„ben ift.

„Sffienn 311m 3ü>ecfe ber @r=

„ridjtung bc» SBerfe» ein ©runbs
„pfanb für ein ®arlchcn auf ba»

„©runbftiicf gelegt, aber ba» ©elb

„gans ober sum teil nicht für ba«
„iffieif Berwenbet worben ift."

als biefe burch ihre Bfanbrecbte
ba» ©runbftücf auf ©efahr ber

Çnnbwerfer unb Unternehmer
iiberlaftet haben,

Art. 825. ©ine Iteberlaftung
auf ©efahr ber Jganbmerfer unb
Unternehmer liegt Bor:

SBenn ein ©runbftiicf burch
ein uorgehenbe» ©runbpfanb mit
Bücfficht auf bie au« bem 2Berf
31t erwartenbe 2öertfteigerung über
feinen bamaligen 2öert belaftet
Worben ift.

SBenn 311m Qmecfe ber @t;
rtchturifl be« äSerfe« ein @runb=
pfanb für ein ®arleben auf ba«
©runbftücf gelegt worben ift, ba»
feine Berwenbung für ba» 2Bcrl
gefunben hat.

Ob btefe Borau«febitngen Bor=

liegen, entfdjeibet nad) Anhörung
Bon @ad)Berftänbigen ber dichter
nad) feinem ©rmeffen."

§err OBecric^ter §elmütler fliegt fein Referat mit
foigenben 9Utgführungen :

„3)er SîcebitfdBu^ ber Sauhanbmerter ift ein ißroblem,
meld)eg burd) bag 9ted)t allein nicht gelöft merbett
tanu; eg fjängt ebenfofetjt tion fojialen unb mirtfd)aft=
liehen Serhältniffen ab. Sftan möge fid) begljalb mot)t
Büten, aug ben gefe^lid)en iSeftimmungen beg ®orent=
murfeg, roeldie bie SJtatecie betreffen, ein tlnioerfalmittel
madjett gu mollen. @itt foldjeg gibt eg gegen ©ebredjen
bon Woltern unb ißotfgteilen ebettfomenig mie gegen
®vanft)eiteu beg menfdjtidjen Ä'örperg unb feiner Organe.

gerner füllte man fid; babor tjüten, bie gefefjtidje
^Regelung beg gnftitutg, bag ung befdjäftigt, lebiglid)
bom ©tanbfmntt beg Saufdjtoinbelg aug ju betrachten.
2)iefe Steugerung ber lieberprobuïtion unb bie berfetben
foigenben Srife boten lebiglid) ben SMafi, getoiffe SOîângel
ber 3ted)t^orbnung redjt beutlidh flu erfennen, aber ber
@runb biefer äRängel liegt, mie nachjumeifen berfudjt
mürbe, tiefer. 2)ie iRedjtgfäpe, metdje in 3tom aug
Reiten überliefert finb, mo bie ißrobuttion auf bem ®e=
biete beg SBauroefeng belebt merben mu|te, lommen nadf
Sahetaufenben mieber ju @hieu» um bie Ueberprobuïtion
ju betämpfen. iöeibeu ift öiß Regelung ber
ißrobuttion eigen. ®ie ßöfitng beg iöorentmurfeg mirb
ooraugfiditlid) bie golge h^eUf uur nobh tpäufer
bauen Eann, mer, fei eg mit iRüdfidjt auf fein Vermögen,
fei eg mit iRüdficht auf feine Arbeitgfähigteit, firebit
üerbient. 2öer biefe @igenfd)aften nicht befi^t, mirb auf
bag Sauen berjidhten muffen. SRöge eg fo tommen,
eg entfpridjt ber gefunben Stuffaffung beg Solfeg, bem
mir .angehören, ebenfo mie biefeg ben SBert eineg auf
joliber ©runblage ftehenben @emerbeftanbeg ju mürbigen
mei^."

Seibe Referate mürben mit Seifall belohnt unb bom
ißräfibium befteng üerbanft. ®ie allgemeine 5Digîuffiott

aller Art für Gas- und Wasserleitungen

ARMATUREN-FABRIK ZÜRICH.
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daß die schweizerischen Bauhandwerker — über 100.000 Er-
werbende und ca. 300,000 Ernährte — zur Sicherung ihrer Existenz
eines wirksamen, gesetzlichen Schutzes dringend bedürfen;

daß der Entwurf zu einem schweizer. Civilgesetzbuch in Art. 822
bis 825 das Bedürfnis eines solchen Schutzes grundsätzlich anerkennt
und eine Lösung aufstellt;

daß aber da« Departement in seiner Vorbemerkung zum Ent-
Wurf vom 15. November 1900 die Berufskreise besonders aufgefordert
hat, ihre Wünsche, Anregungen oder Anträge zur Verbesserung oder
Ergänzung des Entwurfes einzureichen, indem hievon eine Förderung
des Werkes zu erwarten sei,

beschließt:
1. Dem schweizerischen Justiz- und Polizeidcpartement wird die

Aufnahme der Art. 822—825 in den Vorentwurf verdankt.
2. Der Gewerbeverein erklärt sich grundsätzlich mit der vorgesehenen

Lösung einverstanden, jedoch unter Vorbehalt der nachgenannten
Modifikationen.

3. Der Gewerbeverein unterbreitet dem Justizdepartement nach-
stehende Abänderungsvorschläge, mit dem höflichen Ersuchen,
dieselben in Erwägung zu ziehen:

Text des Norentwurfs.

Art. 823 : Der Anspruch auf
ein gesetzliches Grundpfand besteht :

Für den Kaufpreis an dem
verkauften Grundstück,

Für die Forderung der Mit-
erben und Genieinder aus der

Teilung an den Grundstücken, die
der Gemeinschaft gehörte».

Für die Forderungen der
Handwerker und Unternehmer, die

zu Bauten oder andern Werken
auf einem Grundstücke Material
oder Arbeit geliefert haben, an
diesem Grundstücke, wobei die
Forderung des Unternehmers die
von diesem bezahlten Forderungen
der Handwerker mitumfaßt.

Die Eintragung muß spätestens
drei Monate nach der Ueber-

tragung des Eigentums aus dem
Kauf oder der Teilung oder nach
der Vollendung des Werkes
erfolgen.

Abänderungsanträge des Ge-
Werbevereins.

„Für die Forderungen der

„Handwerker und Unternehmer
„insgesamt."

Art. 824. Gelangen mehrere
gesetzlicheGrundpfänderder Hand-
werker und Unternehmer zur Ein-
tragung, so haben sie, auch wenn
sie verschiedenen Datums sind,
unter einander den gleichen An-
spruch auf Befriedigung aus dem

Pfande.

Kommen die Forderungen bei
der Pfandverwertung zu Verlust,
so ist dieser aus dem VerwcrtungS-
antcil der vorgehenden Pfand-
gläubiger insoweit zu ersetzen,

„Die Eintragung kann vom
„Vertragsabschluß hinweg und
„muß spätestens 4 Monate nach
„der Uebertragung des Eigentums
„aus dem Kauf oder der Teilung
„oder nach der Ablieferung des

„Werkes erfolgen.
„Jeder Verzicht vor Ablauf

„der Eintragungsfrist auf die den

„Handwerkern und Unternehmern
„nach Art. 822—825 zustehenden
„Siechte ist nichtig."

Art. 824. Das Grundpfand
der Handwerker und Unternehmer
insgesamt entsteht durch die Ein-
tragung der ersten Bausorderung ;
der Nachtrag weiterer Baufordc-
rungen bewirkt den Anschluß an
dieses Grundpfand; auch haben
alle eingetragenen Forderungen
der Handwerker und Unternehmer
unter einander gleichen Anspruch
auf Befriedigung aus dem Pfande.

Art. !>25 „Eine Ueberlastung
„auf Gefahr der Handwerker und
„Uttternehmerliegtnamentlichvor:

„Wenn ein Grundstück durch
„ein vorgehendes Grundpfand mit
„Rucksicht auf die aus dem Werke

„zu erwartende Wertsteigerung
„über seinen bei Beginn des Werke»
„vorhandene» Wert belastet wor-
„den ist.

„Wenn zum Zwecke der Er-
„richtung des Werkes ein Grund-
„Pfand für ein Darlehen auf das
„Grundstück gelegt, aber das Geld

„ganz oder zum Teil nicht für da«

„Werk verwendet worden ist."

als diese durch ihre Pfandrechte
das Grundstück auf Gefahr der

Handwerker und Unternehmer
überlastet haben.

Art. 825. Eine Ueberlastung
auf Gefahr der Handwerker und
Unternehmer liegt vor:

Wenn ein Grundstück durch
ein vorgehendes Grundpfand mit
Rücksicht auf die aus dem Werk
zu erwartende Wertsteigerung über
seinen damaligen Wert belastet
worden ist.

Wenn zum Zwecke der Er-
richtung des Werkes ein Grund-
Pfand für ein Darlehen auf das
Grundstück gelegt worden ist, das
keine Verwendung für das Wert
gefunden hat.

Ob diese Voraussetzungen vor-
liegen, entscheidet nach Anhörung
von Sachverständigen der Richter
nach seinem Ermessen."

Herr Oberrichter Helmüller schließt sein Referat mit
folgenden Ausführungen:

„Der Kreditschutz der Bauhandwerker ist ein Problem,
welches durch das Recht allein nicht gelöst werden
kann; es hängt ebensosehr von sozialen und wirtschaft-
lichen Verhältnissen ab. Man möge sich deshalb wohl
hüten, aus den gesetzlichen Bestimmungen des Vorent-
Wurfes, welche die Materie betreffen, ein Universalmittel
machen zu wollen. Ein solches gibt es gegen Gebrechen
von Völkern und Volksteilen ebensowenig wie gegen
Krankheiten des menschlichen Körpers und seiner Organe.

Ferner sollte man sich davor hüten, die gesetzliche

Regelung des Instituts, das uns beschäftigt, lediglich
vom Standpunkt des Bauschwindels aus zu betrachten.
Diese Aeußerung der Ueberproduktion und die derselben
folgenden Krise boten lediglich den Anlaß, gewisse Mängel
der Rechtsordnung recht deutlich zu erkennen, aber der
Grund dieser Mängel liegt, wie nachzuweisen versucht
wurde, tiefer. Die Rechtssätze, welche in Rom aus
Zeiten überliefert sind, wo die Produktion auf dem Ge-
biete des Bauwesens belebt werden mußte, kommen nach
Jahrtausenden wieder zu Ehren, um die Ueberproduktion
zu bekämpfen. Beiden Zwecken ist die Regelung der
Produktion eigen. Die Lösung des Vorentwurfes wird
voraussichtlich die Folge haben, daß nur noch Häuser
bauen kann, wer, sei es mit Rücksicht auf sein Vermögen,
sei es mit Rücksicht auf seine Arbeitsfähigkeit, Kredit
verdient. Wer diese Eigenschaften nicht besitzt, wird auf
das Bauen verzichten müssen. Möge es so kommen,
es entspricht der gesunden Auffassung des Volkes, dem
wir .angehören, ebenso wie dieses den Wert eines auf
solider Grundlage stehenden Gewerbestandes zu würdigen
weiß."

Beide Referate wurden mit Beifall belohnt und vom
Präsidium bestens verdankt. Die allgemeine Diskussion

slier àrt für Kse- iM Vseserleitullgenì^ ^»ui
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tourbe nicßt Benäht, üermutlicb ^auptfäc^tic^ begïjalb,
weil über einzelne fragliche ißunlte burd) bie @cünb=

lid^teit bec Referate genügeuber Sluffcljluß erteilt morben
war. Sie üorliegenben Anträge beg ßentralüorftanbeg
ftnb bemnacß einftimmig angenommen.

93eibe Referate foHen üoHinhaltlich in einem £>efte
ber „©emerblichen 8eitfragen" erfcheinen.

(3'Ortfefeiing folgt.)

|în'fdjt<!Ï»fjtc*h
t 31. UJiüHer • Kelterbom, ©ipfernteifter in Safel.

Sor einigen Sagen rief bee Sob einen tüchtigen 3Ser=

treter beg $anb'merîerftanbeg aug bem Seben. Slmolb
SRüHer mar feineg Serufeg ©ipfermeifter unb alg folcßer
fei)r befannt unb gefdjä^t, mie er auch naturgemäß im
§anbmerfer® unb ©etoerbeüerein faß unb in biefem ein
geacßteteg SRitglieb mar. gür bie Berufliche Slugbilbung
ber 3ungmannfd)aft Çotte er ein offeneg 3(uge, mag er
in mehrfacher §infidßt bernieg, fo in feiner ©igenfdßaft
atg SRitglieb ber Kommiffion für bag ©emerbemufeum
(feit September 1892), alg auch im herein ber Knaben»
arbeitgfdßulen. @r erreichte ein Stlter üon 54 fahren.

Sauwefett in $ürich. 8"* ©rmeiterung ber 3Ra=

fdßinenftation beg ©lettrigitâtgmerîeg im Setten
burdß SluffteHung eineg Sampfturbinen=Shnamog Oon
1300 HP Oerlangt ber Stabtrat einen Krebit oon
200,000 gtanïen.

Somoefen in Sent. Ser ©emeinberat ßat Decrn
Spenglermeifter Stamper d"m Saugerüftlontrol®
leur gemäßlt.

Sautttefen itt St. ©aHeti. (Korr.) 3n ber $aupt®
oerfammlung beg ftäbtifchen gemeinnützigen. Sereing
mürbe anläßlich ber Serichterftattung üon Seite beg

Sräfibeitten Pfarrer 93ränbli bie ©rfteHung eineg

Solfgljaufegalg eine notroenbige Aufgabe beg Sereing
bezeichnet, für roeldjeg ißrojett bie fßlaßfrage minbefteng
fo midßtig mie bie finanzielle Seite erfcïjeine. Ser Seridf)t
macht barauf aufmertfam, baß eoentuell bie Söfung
biefer forage mit ber Slngelegenfeit eineg Sonßallebaueg
in Serbinbung gebracht merben fönnte.

Sem projette ber ftäbtifchen Saugenoffenfchaft jur
(Errichtung billiger SBoßnungen ftetjt bie ©efeH®

fcßaft fpnjpatßifdj gegenüber. 8"^ 3^ ^gt biefe Sin®

gelegen^ett ben ftäbtifchen Set)örben jut Seratung ob
unb eg ift beren ©ntfcfyeib abjumarten, beüor in Sachen
roeitere Schritte getrau merben tonnen. $iebei mag
gleich bemerït merben, baß bie Drtggemeinbe St. ©allen
ertlärt hut. üon ihrem auf Stabtgebiet gelegenen Soben
îeinen alg Saugrunb ber SSaugenoffenfchaft abtreten ju
tonnen. ÜRan ift fomit auf bie Slußengemeinben Sablat
unb Sträubenden angemiefert.

Sie $auptüerfammlung bemiHigte u. a. einen ein®

maligen Seitrag üon 200 ffr. an bie Soften ber ®r®

bauung einegKrematorium g. Serffeuerbeftattungg®
oerein foH in ber Sage fein, mit bem Sau eineg folgen
in Salbe beginnen gu tonnen. Sin Sautapital ftnb total
44,000 ffr. üorhanben unb an Obligationen 25,000 ffr.
jur Serfüguttg. Sie ©eneralüerfammlung beg ffeuer»
beftattunggoereing, ber feine ©ntfteßung ber ©emein®

nützigen ©efetlfcßoft üerbanft, bat ber Kotnmiffion SoH®

macht gegeben, mit bem Sau beg Krematoriumg §u
beginnen, fobalb bie Summe üon 70,000 ffranten ge=

fammelt ift. A.
-- @g ift beim befannten Sranbe ber Sur g in

S on mil braußen allgemein lebhaft bebauert morben,
baß jener tm<h*agenbe, malerifch mirtenbe unb bie ganje
©egenb um einen eigenartigen dharaEteriftifdßen ©inbrucï
bereidhernbe Sau bem üerljeerenben (Elemente jum Opfer
fallen mußte. Um fo lieber mirb man nun üernehmett,

baß biefeg trotzige ©ebilbe in annähernb gleicher fform
mieber aug ben Srümmern erftehen mirb. Sag Surm®
haug mirb alg foldjeg mieber aufgebaut unb erneut
berufen fein, bag Sluge namentlich beg mit ber Sahn
Sorbeifaljrenben burdß feine Snbiüibualität auf fich ju
giehen. Sie fReîonftruftion foil noch biefeg Saht, im
§erbft, burjh Slrchitett §arbegger in Singriff genommen
merben. Sie alte Surg ift tot, eg lebe bie neue!

Saumefen itt StraubettjeE. (Korr.) Ser anfeljnlithe
SReubau ber Stitfereifirma 3fle im ffelble ift im Sof»
bau üoEenbet. 3m parterre Jollen Schifflimafchinen unb
im erften Stodt bie Säherei unb anbere 3toeige ber
Slugrüftung untergebracht merben. Sag neue ©ebäube
befinbet fich unmittelbar neben ben beiben älteren
Stidereigebäuben, in meldßen bereitg auch SdßneHläufer®
mafchinen unb anbere Stidmafchinen im Setriebe maren.

— Siefer Sage ftnb bie Siftere für ein ffeuer=
mehrbepot ber ©emeinbe Sträubenden im ffelble
aufgefteHt morben. Sag ©ebäube foU auch eine £anb=
jägermohnung unb Slrreftloïale enthalten.

Son ben Sauunternehmern Slnbreag Oftermalber
unb Slnton Stärfle mürben in letter 8^it üerfdhiebene
neue SBohnhäufer erfteHt, anbere finb im Sau begriffen.
Sa bie Sadhfrage nach neuen Sßoljnungen im Sachen®
SonmibOuartier anhaltenb eine rege ift, fin ben bie
SBohnungen ftetg rafdh Slbnehmer.

Sluf ber SBeftfeite beg ffelblefriebhofeg, beffen Slreal
fich beïanntlich auch auf StraubendeHer ©ebiet befinbet,
finb fdßon feit längerer 8ett bie Sifiere für bag ftäbtifcße
Krematorium aufgefteHt. Sie ©egner ber Seichenüer®

brennung, beren eg im hermertigen Kanton recht üiele
gibt, merben fich ohne ßtneifel aHe SRüße geben, ben
Sau fo lange mie nur möglich hmtanduhalten. A.

KantonSfpital S^affhanfen. 3rt ber Solfgabftimm®
ung ift Slnlauf beg ftäbtifchen Kranfenhaufeg burch ben
Staat befdhloffeh. Sie Slnftalt foH nach ber regierungg®
rätlichen Sorlage mit einem Koftenaufmanbe üon ffr.
660,000 dum Kantongfpital umgebaut merben.

Sie - ïatholifdje Ktrchgetneinbe fRomanâhorit hat am
7. bg. befcßloffen, im fogenannten alten ©arten für
ffr. 42,000 einen Sauplä| für eine neue ïatholifche
Kirche andutaufen.

3lm SohlftoEen be§ 3llbulatunnel§ mürbe auch im
3uni auf ber fRorbfeite nicht gearbeitet; bag ©emötbe
ift nunmehr big dum ©afannafchiefer in einer ©efamt®
länge üon 1215 m erfteHt, mährenb bie SBiberlager
noch auf 46 m Sänge d" erfteHen finb ; im Saufe biefeg
SRonatg mirb ber SohlftoHen auch auf ber IRorbfeite
mieber in Singriff genommen merben. Stuf ber Sübjeite
meift ber SohlftoHen einen SRonatgfortfchritt üon 95 m
unb eine ©efamtlänge üon 1263 m auf. Ser üerljältnig®
mäßig geringe ffortfchritt ift auf bie Srübung beg

Seüering, ber d"m Setrieb ber 9Rotoren bienenben
SBaffer beg Seüerferthaleg, infolge üon $odhmaffer unb
bie baburch bebingten )Reinigunggarbeiten an fpumpeu
unb Sohrmafchinen d«rüctduführen. Ser fertige Sunnel
erfuhr auf ber fRorbfeite einen SRonatgfortfchritt üon
70 m, auf ber Sübfeite bon 80 m. Sie Slrbeiterdaljl
im Sunnel betrug auf ber ÜRorbfeite 275, auf ber Süb=
feite 269, außerhalb beg Sunnelg 120 refp. 81. Ser
SBafferdubrang auf ber fRorbfeite beträgt immer noch
240 SeEunbenliter, auf ber Sübfeite 30 Setunbentiter.

Samoefett in fRhetnfelbeit. Sie öftlich ber Stabt du
erbauenbe gabrit ber SRüHjaufer girma Sertranb & ©o.
mirb üon ben Sagler fernen S^^toer! unb Sau®
gefchäft Sinber erfteHt. Sach ben fÇunbamentierungg®
unb ÜRaurerarbeiten da fchließen, bürfte bie Sabril feßr
geräumig merben unb einer großen 8«hl üon Arbeitern
genügen.
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wurde nicht benützt, vermutlich hauptsächlich deshalb,
weil über einzelne fragliche Punkte durch die Gründ-
lichkeit der Referats genügender Ausschluß erteilt worden
war. Die vorliegenden Anträge des Centralvorstandes
sind demnach einstimmig angenommen.

Beide Referate sollen vollinhaltlich in einem Hefte
der „Gewerblichen Zeitfragen" erscheinen.

(Fortsetzung folgt.)

Verschiedene».
s- A. Müller > Kelterborn, Gipsermeister in Basel.

Vor einigen Tagen rief der Tod einen tüchtigen Ver-
treler des Handwerkerstandes aus dem Leben. Arnold
Müller war seines Berufes Gipsermeister und als solcher
sehr bekannt und geschätzt, wie er auch naturgemäß im
Handwerker- und Gewerbeverein saß und in diesem ein
geachtetes Mitglied war. Für die berufliche Ausbildung
der Jungmannschaft hatte er ein offenes Auge, was er
in mehrfacher Hinsicht bewies, so in seiner Eigenschaft
als Mitglied der Kommission für das Gewerbemuseum
(seit September 1892), als auch im Verein der Knaben-
arbeitsschulen. Er erreichte ein Alter von 54 Jahren.

Bauwesen in Zürich. Zur Erweiterung der Ma-
schinenstation des Elektrizitätswerkes im Letten
durch Aufstellung eines Dampfturbinen-Dynamos von
1300 L? verlangt der Stadtrat einen Kredit von
200,000 Franken.

Bauwesen in Bern. Der Gemeinderat hat Herrn
Spenglermeister Tschamper zum Baugerüstkontrol-
leur gewählt.

Bauwesen in St. Gallen. (Korr.) In der Haupt-
Versammlung des städtischen gemeinnützigen Vereins
wurde anläßlich der Berichterstattung von Seite des

Präsidenten Pfarrer Brändli die Erstellung eines

Volkshauses als eine notwendige Ausgabe des Vereins
bezeichnet, für welches Projekt die Platzfrage mindestens
so wichtig wie die finanzielle Seite erscheine. Der Bericht
macht darauf aufmerksam, daß eventuell die Lösung
dieser Frage mit der Angelegenheit eines Tonhallebaues
in Verbindung gebracht werden könnte.

Dem Projekte der städtischen Baugenossenschaft zur
Errichtung billiger Wohnungen steht die Gesell-
schaft sympathisch gegenüber. Zur Zeit liegt diese An-
gelegenheit den städtischen Behörden zur Beratung ob
und es ist deren Entscheid abzuwarten, bevor in Sachen
weitere Schritte gethan werden können. Hiebei mag
gleich bemerkt werden, daß die Ortsgemeinde St. Gallen
erklärt hat, von ihrem auf Stadtgebiet gelegenen Poden
keinen als Baugrund der Baugenossenschaft abtreten zu
können. Man ist somit auf die Außengemeinden Tablat
und Straubenzell angewiesen.

Die Hauptversammlung bewilligte u. a. einen ein-
maligen Beitrag von 200 Fr. an die Kosten der Er-
bauung eines Krematoriums. Der Feuerbestattungs-
verein soll in der Lage sein, mit dem Bau eines solchen
in Bälde beginnen zu können. An Baukapital sind total
44,000 Fr. vorhanden und an Obligationen 25,000 Fr.
zur Verfügung. Die Generalversammlung des Feuer-
bestattungsvereins, der seine Entstehung der Gemein-
nützigen Gesellschaft verdankt, hat der Kommission Voll-
macht gegeben, mit dem Bau des Krematoriums zu
beginnen, sobald die Summe von 70,000 Franken ge-
sammelt ist. iQ

-- Es ist beim bekannten Brande der Burg in
Vonwil draußen allgemein lebhaft bedauert worden,
daß jener hochragende, malerisch wirkende und die ganze
Gegend um einen eigenartigen charakteristischen Eindruck
bereichernde Bau dem verheerenden Elemente zum Opfer
fallen mußte. Um so lieber wird man nun vernehmen,

daß dieses trotzige Gebilde in annähernd gleicher Form
wieder aus den Trümmern erstehen wird. Das Turm-
Haus wird als solches wieder aufgebaut und erneut
berufen sein, das Auge namentlich des mit der Bahn
Vorbeifahrenden durch seine Individualität auf sich zu
ziehen. Die Rekonstruktion soll noch dieses Jahr, im
Herbst, durch Architekt Hardegger in Angriff genommen
werden. Die alte Burg ist tot, es lebe die neue!

Bauwesen in Straubenzell. (Korr.) Der ansehnliche
Neubau der Stickereifirma Jkle im Feldle ist im Roh-
bau vollendet. Im Parterre sollen Schifflimaschinen und
im ersten Stock die Näherei und andere Zweige der
Ausrüstung untergebracht werden. Das neue Gebäude
befindet sich unmittelbar neben den beiden älteren
Stickereigebäuden, in welchen bereits auch Schnellläufer-
Maschinen und andere Stickmaschinen im Betriebe waren.

— Dieser Tage sind die Visiere für ein Feuer-
wehrdepot der Gemeinde Straubenzell im Feldle
aufgestellt worden. Das Gebäude soll auch eine Land-
jägerwohnung und Arrestlokale enthalten.

Von den Bauunternehmern Andreas Osterwalder
und Anton Stärkle wurden in letzter Zeit verschiedene
neue Wohnhäuser erstellt, andere sind im Bau begriffen.
Da die Nachfrage nach neuen Wohnungen im Lachen-
Vonwil-Quartier anhaltend eine rege ist, finden die

Wohnungen stets rasch Abnehmer.
Auf der Westseite des Feldlefriedhofes, dessen Areal

sich bekanntlich auch auf Straubenzeller Gebiet befindet,
sind schon seit längerer Zeit die Visiere für das städtische
Krematorium aufgestellt. Die Gegner der Leichenver-
brennung, deren es im herwertigen KaNton recht viele
gibt, werden sich ohne Zweifel alle Mühe geben, den
Bau so lange wie nur möglich hintanzuhalten. iQ

Kautonsspital Schaffhausen. In der Volksabstimm-
ung ist Ankauf des städtischen Krankenhauses durch den
Staat beschlossen. Die Anstalt soll nach der. regierungs-
rätlichen Vorlage mit einem Kostenaufwande von Fr.
660,000 zum Kantonsspital umgebaut werden.

Die katholische Kirchgemeinde Romanshorn hat am
7. ds. beschlossen, im sogenannten alten Garten für
Fr. 42,000 einen Bauplatz für eine neue katholische
Kirche anzukaufen.

Am Sohlstollen des Albulatunnels wurde auch im
Juni aus der Nordseite nicht gearbeitet; das Gewölbe
ist nunmehr bis znm Casannaschiefer in einer Gesamt-
länge von 1215 m erstellt, während die Widerlager
noch auf 46 m Länge zu erstellen sind; im Laufe dieses
Monats wird der Sohlstollen auch auf der Nordseite
wieder in Angriff genommen werden. Auf der Südseite
weist der Sohlstollen einen Monatsfortschritt von 95 m
und eine Gesamtlänge von 1263 m auf. Der Verhältnis-
mäßig geringe Fortschritt ist auf die Trübung des

Beverins, der zum Betrieb der Motoren dienenden
Wasser des Beverserthales, infolge von Hochwasser und
die dadurch bedingten Reinigungsarbeiten an Pumpen
und Bohrmaschinen zurückzuführen. Der fertige Tunnel
erfuhr auf der Nordseite einen Monatsfortschritt von
70 m, auf der Südseite von 80 m. Die Arbeiterzahl
im Tunnel betrug aus der Nordseite 275, auf der Süd-
seite 269, außerhalb des Tunnels 120 resp. 81. Der
Wasserzudrang auf der Nordseite beträgt immer noch
240 Sekundenliter, auf der Südseite 30 Sekundenliter.

Banwesen in Rheinfelden. Die östlich der Stadt zu
erbauende Fabrik der Mülhauser Firma Bertrand ck Co.
wird von den Basler Firmen Preiswerk und Bau-
geschäft Linder erstellt. Nach den Fundamentierungs-
und Maurerarbeiten zu schließen, dürste die Fabrik sehr

geräumig werden und einer großen Zahl von Arbeitern
genügen.
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